2.Hygieneanforderungen an Gebäude (nach Heimmindestbauverordnung)

	Wohn- und Pflegeplätze
	· Müssen unmittelbar von einem Flur erreichbar sein, der allgemein zugänglich ist.

	Flure und Treppen
	· Flure dürfen innerhalb einer Etage keine Stufen haben oder müssen mit einer geeigneten Rampe angeordnet sein.

· Flure müssen den Transport bettlägeriger Bewohner zulassen.

· Flure und Treppen müssen an beiden Seiten mit Handläufen versehen sein.

	Aufzüge
	· Bei mehr als einer Geschosshöhe oder wo Rollstuhlfahrer in nicht stufenlos zugänglichen Geschossen untergebracht sind, muss ein Fahrstuhl vorhanden sein, der in Art, Größe und Ausstattung den Bedürfnissen der Bewohner entspricht.

	Fußböden
	· Fußbodenbeläge der Räume und Verkehrsflächen müssen rutschfest sein.

	Beleuchtung
	· Lichtschalter müssen leicht zu bedienen sein.

· In Treppenräumen und Fluren muss eine Nachtbeleuchtung vorhanden sein.

· In Wohn- und Gemeinschaftsräumen müssen Anschlüsse für Leselampen vorhanden sein.

· In Schlafräumen müssen diese den Betten zugeordnet sein.

	Rufanlage
	· Die Zimmer müssen mit einer Rufanlage ausgerüstet sein, die von jedem Bett aus bedient werden kann.

	Fernsprecher
	· Jedes Gebäude muss mindestens einen Fernsprecher haben, über den die Bewohner erreichbar sind und der von nicht Bettlägerigen ohne Mithören Dritter benutzt werden kann.

	Zugänge
	· Wohn-, Schlaf- und Sanitärräume müssen im Notfall von außen zugänglich sein.

· Die Zimmertüren müssen so breit sein, dass durch sie bettlägerige Bewohner transportiert werden können.

	Sanitäre Anlagen
	· Gemeinschaftsbäder oder Duschen müssen einen Sichtschutz haben.

· Bei Badewannen muss ein sicheres Ein- und Aussteigen möglich sein. In den Gemeinschaftsbädern muss die Badewanne an den Längsseiten und an einer Stirnseite frei stehen.

· Badewannen, Duschen und Toiletten müssen mit Haltegriffen versehen sein.

· Für Rollstuhlfahrer müssen sanitäre Anlagen in ausreichender Anzahl vorhanden sein.

· Für jeweils bis zu 8 Bewohner muss im gleichen Geschoss mindestens eine Toilette mit Handwaschbecken vorhanden sein.

· Für jeweils bis zu 20 Bewohner muss im gleichen Gebäude mind. eine Badewanne oder Dusche zur Verfügung stehen.

	Wirtschaftsräume
	· Wirtschaftsräume müssen in ausreichender Anzahl vorhanden sein.

	Heizung
	· Durch geeignete Heizanlagen ist eine für den Bedürfnissen der Bewohner angepasste Temperatur sicherzustellen.

	Gebäudezugänge
	· Die Eingänge sollen stufenlos gestaltet und beleuchtbar sein.

	Wohnplätze
	· 1 Person mind. 12 m2 

· 2 Personen mind. 18 m2 

· Wohnplätze für mehr als 2 Personen bedürfen die Zustimmung der zuständigen Behörden. Die zusätzliche Wohnfläche pro Person muss je 6 m2 betragen.

· Wohnplätze mit mehr als 4 Personen sind unzulässig.

· Wohnplätze mit bis zu 2 Personen müssen einen Waschtisch mit Warm- und Kaltwasseranschluss haben - ab 3 Personen noch einen weiteren.

	Funktions- und Zubehörräume
	· Ausreichende Kochgelegenheiten für die Bewohner.

· Ein Abstellraum für die Sachen der Bewohner.

· In Einrichtungen mit Mehrbettzimmern ein Einzelzimmer zur vorübergehenden Nutzung durch Bewohner.

· Ein Leichenraum, wenn nicht eine kurzfristige Überführung der Leichen sichergestellt ist.

	Gemeinschaftsräume
	· Mindestens ein Gemeinschaftsraum von 20 m2 . In Einrichtungen mit mehr als 20 Bewohnern muss eine Nutzfläche von mind. 1 m2 je Bewohner zur Verfügung stehen. Dabei können Speiseräume und in Ausnahmefällen auch andere geeignete Räume und Flure angerechnet werden.

	Therapieräume
	· Ein Raum für Bewegungstherapie oder Gymnastik muss vorhanden sein, falls nicht in zumutbarer Entfernung der Einrichtung ein Therapieraum von den Bewohnern regelmäßig benutzt werden kann. Gemeinschaftsräume können dafür verwendet werden.

	Inventar
	· Das Inventar in den Therapieräumen sollte so beschaffen sein, dass eine desinfizierende Reinigung möglich ist.
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